
2020AnlKAP-BET351NET 2020AnlKAP-BET351NET

2020
1

Name

2
Vorname

3 Steuernummer

Anlage KAP-BET
zur
Einkommensteuererklärung
zur Erklärung zur
Festsetzung der Kirchen-
steuer auf Kapitalerträge

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

Ehefrau / Person B
Einkünfte aus Kapitalvermögen / Anrechnung von Steuern
lt. gesonderter und einheitlicher Feststellung (Beteiligungen)

54Erträge
1. Beteiligung
Gemeinschaft, Finanzamt und Steuernummer

4
2. Beteiligung
Gemeinschaft, Finanzamt und Steuernummer

5

– mit inländischem Steuerabzug EUR

Kapitalerträge6 ,–240/440

In Zeile 6 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen7 ,–242/442

frei

In Zeile 6 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile
i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG9 ,–249/449

Nicht ausgeglichene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien10 ,–245/445

Nicht ausgeglichene Verluste aus der Veräußerung von Aktien11 ,–246/446

frei
Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung,
Ausbuchung, Übertragung wertlos gewordener Wirtschaftsgüter i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG
oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG13 ,–646/846

– ohne inländischen Steuerabzug
Kapitalerträge (ohne Beträge lt. Zeile 22 der Anlage KAP-BET sowie ohne Beträge
der Zeile 47 der Anlage KAP)14 ,–250/450

In Zeile 14 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen15 ,–252/452

frei

In Zeile 14 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile
i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG17 ,–259/459

In Zeile 14 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien18 ,–255/455

In Zeile 14 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien19 ,–256/456

frei

Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung,
Ausbuchung, Übertragung wertlos gewordener Wirtschaftsgüter i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG
oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG21 ,–656/856

Gewinn / Verlust aus der Veräußerung anteiliger Wirtschaftsgüter bei Veräußerung einer
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft22 ,–261/461

In Zeile 22 enthaltene Gewinne / Verluste aus Aktienveräußerungen23 ,–262/462

In Zeile 22 enthaltene Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer
Kapitalforderung, Ausbuchung, Übertragung wertlos gewordener Wirtschaftsgüter i. S. d.
§ 20 Abs. 1 EStG oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20
Abs. 1 EStG24 ,–663/863

– die der tariflichen Einkommensteuer unterliegen
Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG25 ,–276/476

Laufende Einkünfte aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, aus stiller Gesellschaft
und partiarischen Darlehen (ohne Betrag lt. Zeile 49 der Anlage KAP)26 ,–273/473

Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Kapitalanlagen aus sonstigen Kapital-
forderungen jeder Art, aus stiller Gesellschaft und partiarischen Darlehen, Verluste aus
der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit der Kapitalforderungen27 ,–274/474

Kapitalerträge aus Lebensversicherungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG28 ,–269/469

Bezüge und Einnahmen i. S. d. § 32d Abs. 2 Nr. 4 EStG (ohne Betrag lt. Zeile 49
der Anlage KAP) – Korrespondenzprinzip –29 ,–266/466
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Steuerabzugsbeträge zu Erträgen in den Zeilen 6 bis 24
EUR Ct

Kapitalertragsteuer30 290/490

Solidaritätszuschlag31 291/491

Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer32 292/492

Angerechnete ausländische Steuern33 293/493

Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern34 294/494

Fiktive ausländische Quellensteuern (nicht in den Zeilen 33 und / oder 34 enthalten)35 295/495

Anzurechnende Steuern zu Erträgen in den Zeilen 26 bis 29 sowie aus anderen Einkunftsarten
EUR Ct

Kapitalertragsteuer36 296/496

Solidaritätszuschlag37 297/497

Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer38 298/498

20
20

00
33

52
02

Steuernummer, Name und Vorname


	041 - Anlage KAP-BET (2020) - Einkünfte aus Kapitalvermögen / Anrechnung von Steuern lt. gesonderter und einheitlicher Feststellung (Beteiligungen)

